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Perspektiven für
den Nachwuchs

Die Einstiegsqualifizierung erleichtert den Weg in eine
geregelte Ausbildung. Jugendliche, die keine Lehrstelle ge-
funden haben, erhalten mit der Einstiegsqualifizierung die
Möglichkeit, einen Ausbildungsberuf, einen Betrieb und
das Berufsleben kennenzulernen.

Einstiegsqualifizierungen für die Bewerber dieses Jahres
können ab dem 1. Oktober beginnen.

Für so genannte „Altbewerber“ können Verträge bereits zum
1. August geschlossen werden.

EQ Plus: Eine Chance auch für
förderungsbedürftige Jugendliche

Viele förderungsbedürftige Jugendliche entpuppen sich im
betrieblichen Alltag als motivierte, leistungsfähige Mitarbeiter.
Auch ihnen soll die Einstiegsqualifizierung als Brücke in die
Ausbildung dienen. Zur Unterstützung stehen verschiedene
Förderangebote bereit, so u.a. die durch die Arbeitsagentur
geförderten ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH).
Betriebe, die einen lernbeeinträchtigten oder sozial benach-
teiligten Jugendlichen im Rahmen einer Einstiegsqualifizie-
rung qualifizieren wollen, können solche administrativen und
organisatorischen Unterstützungsleistungen erhalten.

Eine gute Investition
für den Betrieb

Auch die Handwerksbetriebe profitieren von der Einstiegsqua-
lifizierung: Unternehmer können potenziellen Nachwuchs erst
einmal kennenlernen. Sie sehen mehr, als Schulzeugnisse
aussagen, und die Jugendlichen können zeigen, was in ihnen
steckt.

Die Einstiegsqualifizierung
in der Praxis

� Qualifizierungsbausteine

Die Einstiegsqualifizierung wird zwischen Betrieb und Jugend-
lichen vertraglich geregelt. Die Inhalte und Tätigkeiten sind
eng an die staatlichen Ausbildungsberufe geknüpft. Zur prak-
tischen Durchführung der Einstiegsqualifizierung hat die Hand-
werksorganisation mehr als 140 Qualifizierungsbausteine
entwickelt (Übersicht auf der Rückseite).

� Flexible Laufzeit

Die Laufzeit des Qualifizierungsvertrags kann zwischen
sechs und zwölf Monaten betragen. Dabei können ver-
schiedene Qualifizierungsbausteine miteinander kombiniert
werden.

Idealerweise sollte die Einstiegsqualifizierung so terminiert
werden, dass ein nahtloser Übergang in eine Ausbildung
zum Beginn des nächsten Ausbildungsjahres möglich ist.
Im Einzelfall kann auf Antrag des Betriebes die Qualifizierung
auf eine nachfolgende Ausbildung zeitlich angerechnet wer-
den.

� Vergütung wird bezuschusst

Die örtlich zuständige Agentur für Arbeit bezuschusst auf
Antrag des Arbeitgebers monatlich nachträglich die Vergü-
tung bis max. 216,00 € zzgl. eines pauschalisierten
Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag.

Abschluss mit Zertifikat
der Handwerkskammer

Am Ende der Einstiegsqualifizierung stellt der Arbeitgeber eine
Bescheinigung über die vermittelten Kenntnisse und Fähigkei-
ten (betriebliches Zeugnis) aus. Es bildet die Basis für ein Zer-
tifikat der Handwerkskammer über die erfolgreiche Teilnahme.

Hohe Zustimmung
bei den Betrieben

Aus einer Befragung von Handwerksbetrieben geht hervor,
dass Einstiegsqualifizierung eine sinnvolle Sache ist und viele
Betriebe im kommenden Jahr wieder entsprechende Plätze
anbieten wollen. Und – das wichtigste Ergebnis: 70 Prozent
der Betriebe übernehmen die Teilnehmer der Einstiegsquali-
fizierung im Anschluss in eine betriebliche Ausbildung.

Wo erfahre ich mehr?

Zu allen Fragen der Einstiegsqualifizierung berät Sie die für Sie
zuständige Handwerkskammer. Bitte wenden Sie sich dort
an die Abteilung Berufliche Bildung.

Hinweis:

Betriebe, die zum Beispiel aufgrund ihrer Spezialisierung
nicht alle Anforderungen erfüllen, um auszubilden, können
sich ebenfalls an der Einstiegsqualifizierung beteiligen.

Informationen:

Im Internet finden Sie alle weiterführenden Hinweise zur
Einstiegsqualifizierung unter www.zdh.de. Die Qualifizie-
rungsbausteine mit den zugrunde liegenden Qualifizie-
rungsplänen sind unter www.zwh.de abrufbar.



Übersicht: Qualifizierungsbausteine für Einstiegsqualifizierung im Handwerk

Qualifizierungsbilder und Zeugnismuster zu den Qualifizierungsbausteinen finden Sie im Internet unter www.zwh.de. Umrechnungsfaktor: 140 Std. entsprechen einem Monat.

AM 1
Bearbeiten und
Verarbeiten von
Rohren
342 Std.

AM 2
Montieren und
Demontieren von
Trinkwasser- und
Entwässerungs-
leitungen
304 Std.

AM 3
Montieren und
Demontieren von
sanitären Einrich-
tungen
266 Std.

AM 4
Montieren und
Demontieren von
Heizungsanlagen
304 Std.

AM 5
Montieren und
Demontieren von
raumlufttechni-
schen Anlagen
304 Std.

AM 6
Warten und
Instandhalten
von Sanitär- und
Heizungsarmatu-
ren und -anlagen
266 Std.

Anlagen-
mechaniker/in
für SHK-Technik

Augen-
optiker/in

Bäcker/in
Bauten-
und Objekt-
beschichter/in

Bürokauf-
mann/frau

Dachdecker/in Elektroniker/in
Fachverkäufer/in
im Lebensmittel-
Handwerk

Fleischer/in Friseur/in
Gebäude-
reiniger/in

Kfz-Mecha-
troniker/in

Konditor/in
Maß-

schneider/in
Maurer/in

Mechaniker/in
für Karosserie-
instandhaltungs-

technik*

Mechaniker/in
für Karosserie-
instandhaltungs-

technik

Metall-
bauer/in

Raumaus-
statter/in

Straßenbauer/in Tischler/in
Zimmerer/
Zimmerin

Zweirad-
mechaniker/in

AO 1
Bearbeitung von
Werkstoffen für
Brillenfassungen
280 Std.

AO 2
Mitwirken bei der
Fertigung, Vergla-
sung und Instand-
setzung von Voll-
randbrillenfassun-
gen
420 Std.

AO 3
Beschaffung,
Lagerung und
Präsentation
von Waren
160 Std.

BA 1
Herstellen von
Broten und Klein-
gebäcken
300 Std.

BA 2
Herstellen von fei-
nen Backwaren
aus Teigen und
Verarbeiten von
Massen
300 Std.

BA 3
Herstellen und
Ausgarnieren
von Torten und
Desserts
300 Std.

BA 4
Herstellen von
Backwarensnacks
und Partyklein-
gebäck
300 Std.

BA 5
Herstellen von
kleinen Gerichten
und Süßspeisen
300 Std.

BO 1
Anstricharbeiten,
innen
234 Std.

BO 2
Klebearbeiten
234 Std.

BO 3
Anstricharbeiten,
außen
234 Std.

BO 4
Objekt-
lackierungen
234 Std.

BO 5
Dämmarbeiten
312 Std.

BO 6
Bodenbelags-
arbeiten
234 Std.

BO 7
Putzarbeiten
234 Std.

BO 8
Trockenbau
312 Std.

BK 1
Büro-
kommunikation
160 Std.

BK 2
Büroorganisation
und Statistik
140 Std.

BK 3
Buchführung
und Rechnungs-
bearbeitung
240 Std.

BK 4
Auftrags-
bearbeitung
140 Std.

BK 5
Lagerhaltung
240 Std.

DD 1
Herstellen von
Holzverbindun-
gen
234 Std.

DD 2
Verarbeiten
von Metallen
312 Std.

DD 3
Herstellen von
Holzbauteilen
273 Std.

DD 4
Verarbeiten von
Dachsteinen
234 Std.

DD 5
Verarbeiten
von Schiefer und
Faserzement-
platten
234 Std.

DD 6
Verarbeiten
von Reet
312 Std.

DD 7
Verarbeiten
von Kunst-
stoffbahnen
195 Std.

DD 8
Verarbeiten von
Bitumenbahnen
195 Std.

EL 1
Montage,
Demontage und
Installation
330 Std.

EL 2
Installation und
Schaltung von
Beleuchtungs-
anlagen
270 Std.

EL 3
Installation und
Inbetriebnahme
von Informations-
und Kommunika-
tionssystemen
154 Std.

EL 4
Installation und
Inbetriebnahme
von Haushalts-
geräten
154 Std.

EL 5
Installation und
Inbetriebnahme
von Antennen-
und Breitband-
kommunikations-
anlagen
192 Std.

EL 6
Montage und In-
betriebnahme von
Steuerungs- und
Antriebstechnik
270 Std.

FN 1
Warenangebot
und Umgang
mit Kunden
240 Std.

FN 2
Warenlagerung
und Waren-
präsentation
240 Std.

FN 3
Bäckerei/Kondi-
torei: Warenzu-
bereitung
240 Std.

FN 4
Fleischerei:
Herstellen von
küchenfertigen
Fleischerzeugnis-
sen und Fleisch-
gerichten
240 Std.

FN 5
Fleischerei: Her-
stellen von ver-
zehrfertigen
Speisen und
Salaten
240 Std.

FA 1
Demontieren und
Montieren von
fahrzeugtechni-
schen Bauteilen
und -gruppen
280 Std.

FA 2
Durchführen von
Instandsetzungs-
arbeiten
280 Std.

FA 3
Lackieren von
Fahrzeugteilen
280 Std.

FL 1
Zerlegen und
Zuschneiden von
Fleisch
300 Std.

FL 2
Herstellen von
Wurstwaren
300 Std.

FL 3
Herstellen von
küchenfertigen
Fleischerzeugnis-
sen und Fleisch-
gerichten
300 Std.

FL 4
Herstellen von
verzehrfertigen
Speisen und
Salaten
300 Std.

FR 1
Kundenempfang
und -betreuung
200 Std.*

FR 2
Pflege von Haar
und Kopfhaut
160 Std.

FR 3
Grundtechniken
des Haarschnei-
dens
308 Std.

FR 4
Ausgewählte
farbverändernde
Haarbehand-
lungen
240 Std.

FR 5
Ausgewählte
formverändernde
Haarbehandlun-
gen
420 Std.

FR 6
Kosmetik und
Maniküre
270 Std.

*Die Teilnahme an FR 1
ist Voraussetzung für alle
übrigen Qualifizierungs-
bausteine.

GB 1
Reinigen und
Pflegen von
textilen und
nichttextilen
Fußböden
160 Std.

GB 2
Reinigen und
Pflegen von
Glasflächen
140 Std.

GB 3
Reinigen, Des-
infizieren und
Pflegen von Sani-
tär- und Hygiene-
bereichen
180 Std.

GB 4
Reinigen und
Pflegen von
Außenanlagen
und Verkehrs-
flächen
140 Std.

GB 5
Gebäudeinnenrei-
nigungsarbeiten
180 Std.

GR 1
Transport, Lage-
rung und Wartung
von Gerüstbautei-
len
400 Std.

GR 2
Auf- und Abbau
von längen- und
flächenorientier-
ten Arbeits- und
Schutzgerüsten
420 Std.

GR 3
Auf- und Abbau
von Arbeitsplatt-
formen, Arbeits-
bühnen und
Aufzügen
200 Std.

GR 4
Auf- und Abbau
von Gerüsten für
besondere Ver-
wendungszwecke
180 Std.

KM 1
Demontieren und
Montieren von
fahrzeugtechni-
schen Bauteilen
und -gruppen
240 Std.

KM 2
Durchführen ein-
facher Wartungs-
arbeiten
160 Std.

KM 3
Instandhalten von
einfachen elektri-
schen Systemen
240 Std.

KM 4
Instandhalten von
Kupplungs-,
Bremsteilen
sowie Schwin-
gungsdämpfern
240 Std.

KM 5
Messen und Prü-
fen von einfachen
Fahrzeugsyste-
men
200 Std.

KO 1
Herstellen von fei-
nen Backwaren
aus Teigen
300 Std.

KO 2
Verarbeiten
von Massen
300 Std.

KO 3
Herstellen von
Salz- und Käse-
gebäck
180 Std.

KO 4
Herstellen von
Tee- und Dauer-
gebäck
180 Std.

KO 5
Herstellen und
Gestalten von
Torten und ähn-
lichen Konditorei-
erzeugnissen
250 Std.

KO 6
Herstellen von
Pralinen und
zuckerhaltigen
Erzeugnissen
240 Std.

KO 7
Herstellen von
Süßspeisen
200 Std.

KO 8
Herstellen von
kleinen Gerichten
240 Std.

MS 1
Ausführen von
Näh- und Teil-
arbeiten mit der
Hand
140 Std.

MS 2
Ausführen von
Näh- und Teil-
arbeiten mit der
Maschine
240 Std.

MS 3
Durchführen von
Reparatur- und
Änderungsarbei-
ten
240 Std.

MS 4
Anfertigen eines
einfachen Beklei-
dungsstücks
240 Std.

MA 1
Herstellen von
Baukörpern aus
Steinen
343 Std.

MA 2
Herstellen
von Putzen
231 Std.

MA 3
Herstellen
von Estrichen
231 Std.

MA 4
Verlegen von Flie-
sen und Platten
231 Std.

MA 5
Herstellen von
Bauteilen aus
Beton und
Stahlbeton
308 Std.

MA 6
Herstellen von
Bauteilen im
Trockenbau
231 Std.

MA 7
Herstellen von
Baugruben / Ver-
legen von Entsor-
gungsleitungen /
Herstellen von
Verkehrswegen
343 Std.

MA 8
Sanieren,
Instandsetzen
und Sichern von
Baukörpern
308 Std.

MKA 1
Austausch und
Montage von
Fahrzeugvergla-
sungen sowie
Reparatur von
Steinschlagschä-
den
420 Std.

MKA 2
Zuschneiden und
Bearbeiten von
Glas sowie Werk-
stoffen für die
Fahrzeugvergla-
sung
180 Std.

MKA 3
Anbringen von
Sonnen-, Sicht-
und Splitter-
schutzfolien
420 Std.

MKA 4
Auftragsabwick-
lung und Kunden-
betreuung
420 Std.

*Für den Anwendungs-
bereich Autoverglasung

MK 1
Verarbeiten
von Metallen
200 Std.

MK 2
Demontieren und
Montieren einfa-
cher fahrzeug-
technischer
Bauteile
240 Std.

MK 3
Durchführen ein-
facher Wartungs-
und Pflegearbei-
ten
160 Std.

MK 4
Instandhalten von
Karosserien und
Fahrzeugrahmen
300 Std.

MK 5
Instandhalten
von Oberflächen
240 Std.

MB 1
Grundlagen
Metallbau
320 Std.

MB 2
Maschinelles
Bearbeiten
340 Std.

MB 3
Herstellen ein-
facher Metall-
oder Stahlbau-
konstruktionen
420 Std.

MB 4
Einbau/Montage
von Schlössern
und Beschlag-
teilen
308 Std.

MB 5
Montage /
Demontage /
Befestigungs-
technik
231 Std.

MB 6
Grundlagen
Schweißen
154 Std.

RA 1
Kundenbetreuung
und Qualitäts-
sicherung
160 Std.

RA 2
Herstellen und
Instandsetzen von
Polstermöbeln
340 Std.

RA 3
Anfertigen und
Montieren von
Raumdekora-
tionen
300 Std.

RA 4
Gestalten und
Verlegen von
Bodenbelägen
330 Std.

RA 5
Dekorieren von
Wänden und
Decken
320 Std.

ST 1
Herstellen von
Baukörpern aus
Steinen
320 Std.

ST 2
Herstellen ein-
facher Holzkon-
struktionen und
Baukörper aus
Beton und Stahl-
beton
200 Std.

ST 3
Herstellen von
Baugruben und
Gräben sowie
Einbauen von Ver-
und Entsorgungs-
leitungen
400 Std.

ST 4
Herstellen von
Verkehrswegen
aus Beton und
Asphalt
320 Std.

ST 5
Herstellen von
Verkehrswegen
aus künstlichen
Steinen
320 Std.

TI 1
Bearbeiten von
Vollholz und Her-
stellen einfacher
Werkstücke
240 Std.

TI 2
Bearbeiten von
Holzwerkstoffen
und Herstellen
einfacher Kasten-
möbel inkl. TSM 1
280 Std.

TI 3
Furnieren und
Belegen von Plat-
tenwerkstoffen
240 Std.

TI 4
Einbau von
Zimmertüren
240 Std.

TI 5
Einbau von
Fenstern und
Haustüren
250 Std.

TI 6
Einbau von
Küchen
280 Std.

TI 7
Einbau von Innen-
einrichtungen
280 Std.

TI 8
Einbau von
Fußböden
240 Std.

TI 9
Einbau von Wand-
und Deckenver-
kleidungen
240 Std.

TI 10
Durchführen
von Trockenbau-
arbeiten
240 Std.

ZI 1
Herstellen von
Holzkonstruk-
tionen
234 Std.

ZI 2
Herstellen von
Fachwerk- und
Wandkonstruk-
tionen
234 Std.

ZI 3
Herstellen von
Dachkonstruk-
tionen und
Dächern
312 Std.

ZI 4
Herstellen von
Bauteilen im Aus-
und Trockenbau
234 Std.

ZI 5
Herstellen gera-
der Treppen
234 Std.

ZI 6
Sanieren von
Holzkonstruk-
tionen
234 Std.

ZM 1
Verarbeiten
von Metallen
160 Std.

ZM 2
Demontieren
und Montieren
von fahrzeug-
technischen
Baugruppen
240 Std.

ZM 3
Montieren von
Fahrrädern
240 Std.

ZM 4
Warten, Prüfen
und Einstellen
von Fahrwerken
240 Std.

ZM 5
Warten, Prüfen
und Einstellen
von Kraftübertra-
gungs- und
Bremssystemen
240 Std.

ZM 6
Warten, Prüfen
und Einstellen
von elektrischen
Systemen
240 Std.

ZM 7
Warten, Prüfen
und Einstellen
von Motoren
240 Std.

Fahrzeug-
lackierer/in

Gerüstbauer/in




